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Lizenzvertrag - Design Partner 
 
 
1. Präambel 
 
Dieser Lizenzvertrag wird zwischen der Pattern Design GmbH (nachstehend Pattern 
Design) und dem werbenden Designer (nachstehend Design Partner) geschlossen.  

Im vorliegenden Lizenzvertrag ist geregelt, zu welchen Bedingungen Pattern Design die 
vom Design Partner zur Verfügung gestellten Designs verwenden darf. 

 

2. Erklärung   

Der Design Partner hat die Möglichkeit durch das Anbieten und den Verkauf seiner 
Designs bei Pattern Design eine angemessene, und im Voraus bestimmte Vergütung zu 
erhalten. Hierbei entstehen dem Design Partner keinerlei Kosten (keine Anmeldegebühr, 
keine Mitgliedsgebühr, oder sonstige versteckte Kosten).  

Der Design Partner wird nach erfolgreicher Verifizierung durch Pattern Design bestätigt 
und von Pattern Design als Design Partner registriert. Nach erfolgreicher Registrierung 
kann der Design Partner seine zum Verkauf auf Pattern Design gewählten Designs an 
Pattern Design übermitteln. Nach Überprüfung der übermittelten Designs durch Pattern 
Design gemäß den Spezifikationen (Qualitätskriterien) werden die freigegebenen 
Designs von Pattern Design zum Verkauf freigeschalten. 

Pattern Design behält sich die Auswahl seiner Design Partner vor.  

Dem Design Partner bietet sich durch den Verkauf über Pattern Design ein zusätzlicher, 
weltweiter Vertriebskanal.  

 

3. Vertragsgegenstand 

Gegenstand der vorliegenden Vereinbarung ist das vom Design Partner gemäß den 
Spezifikationen an Pattern Design übermittelte Design. 

Die Spezifikationen sind Bestandteil des Vertrages zwischen Pattern Design und dem 
Design Partner, und können von Pattern Design einseitig ergänzend verändert werden. 

 

4. Registrierung und Mitgliedskonto 

Um bei Pattern Design als Design Partner Designs verkaufen zu können, bedarf es einer 
Registrierung durch den angehenden Design Partner. Diese ist kostenlos. Mit Abschluss 
der Registrierung erhält der angehende Design Partner zeitlich unbefristet ein eigenes 
Mitgliedskonto. Dem angehenden Design Partner ist es untersagt, bei der Registrierung 
falsche oder irreführende Angaben (z.B. Name, E-Mail-Adresse, etc.) zu machen. Für  
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eine spätere Änderung dieser Angaben ist die direkte, schriftliche Kontaktaufnahme via 
E-Mail oder im Postweg mit Pattern Design erforderlich. 

Der Design Partner kann jederzeit seine Abmeldung und somit die Löschung seines 
Mitgliedskontos, die Deaktivierung seines Mitgliednamens und seines Kennwortes bei 
Pattern Design beantragen. Dieser Antrag hat entweder via E-Mail oder am Postweg zu 
erfolgen. 

Pattern Design kann jederzeit und ohne Begründung das Mitgliedskonto eines Design 
Partners löschen, sowie dessen Mitgliedsnamen und sein Kennwort deaktivieren. 

 

5. Nutzungsumfang 

Der Design Partner räumt Pattern Design zeitlich, örtlich und sachlich uneingeschränkte 
Nutzungsrechte an den übermittelten Designs ein. Mit Erhalt des Designs wird Pattern 
Design berechtigt, das Design unter Ausschluss der Rechte Dritter, insbesondere des 
Design Partners (Urheber) selbst, uneingeschränkt zu nutzen und einfache Nutzungs-
rechte an Dritte zu vergeben (Weiterlizenz); (zB. darf das Design mehrmals von Pattern 
Design verkauft werden). 

Der Design Partner erklärt sich einverstanden damit, dass sämtliche Nutzungsrechte 
mit der Übermittlung eines Designs an Pattern Design auf Pattern Design übertragen 
werden. 

 

6. Änderungen / Bearbeitungsrecht 

Pattern Design wird nach erfolgter Übermittlung berechtigt, Änderungen und 
Weiterentwicklungen am Design vorzunehmen und bedarf hierfür nicht der Zustimmung 
des Design Partners (zB. Einfärbung eines Designs in einer anderen Farbe). 

Pattern Design ist ohne Zustimmung des Design Partners berechtigt, das bearbeitete 
Design ohne vorherige Bewilligung zu verwerten. 

 

7. Namensnennung 

Bei den Designs wird der jeweilige Urheber namentlich genannt. Dies erfolgt ebenso, 
sobald das Design im redaktionellen oder journalistischen Zusammenhang verwendet 
wird. Auf Wunsch vom jeweiligen Urheber kann die namentliche Nennung geändert 
werden zB. auf ein Pseudonym.  

Pattern Design übernimmt keine Gewähr für seine Vertriebspartner, dass diese die 
Änderung der namentlichen Nennung vornehmen. 
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8. Vergütung 

Für jeden erfolgten Verkauf eines Designs über Pattern Design zahlt Pattern Design dem 
jeweiligen Design Partner eine Vergütung in Höhe von mindestens 30% des Netto- 
 
 
Verkaufswertes. Die Verkaufspreise der Designs werden von Pattern Design festgelegt 
und sind über die Design-Detailseiten auf www.patterndesigns.com einsehbar. 
 
Beim Verkauf von Designs über Vertriebspartner (zB. Partnershops etc.) von Pattern 
Design können die Preise, und somit die Höhe der Vergütung pro verkauftem Design, 
variieren, ohne dass eine Verpflichtung zur Vorabinformation gegenüber dem Design 
Partner besteht. Die Designs werden dabei nicht immer mit der Pattern Design 
Wassermarke versehen. Der Schutz erfolgt teilweise mittels Verzerrung des Designs, 
durch eigene Wassermarken des Vertriebspartners oder durch Objekte, die vor dem 
Design dargestellt werden. Ein einheitlicher Schutz vor Kopien kann daher aufgrund der 
stark variierenden Produkt-Bereiche bei den Vertriebspartnern nicht garantiert werden. 
 
Die Vergütung kann entweder auf ein vom Design Partner genanntes PayPal-Konto oder 
Girokonto überwiesen werden. Ab einem Guthabensstand von € 50,-, kann der Design 
Partner eine Auszahlung in seinem Konto veranlassen.  
 
Der Design Partner wird bei jedem erfolgten Verkauf automatisch per e-mail 
benachrichtigt. Darüberhinaus kann der Design Partner Pattern Design veranlassen, 
diese Benachrichtigung zu deaktivieren.  
 
Pattern Design behält sich das Recht vor, anfallende Transaktionsgebühren an den 
Design Partner weiterzugeben.  
 

9. Fremdleistungen, derer sich der Design Partner bedient 

Für die bei der Erstellung des Designs angefallenen Fremdleistungen ist Pattern Design 
freigestellt. Der Design Partner hat sämtliche Kosten aus angefallenen Fremdleistungen 
selbst zu tragen.  

 

10. Ausschluss Nutzungsrecht  

Mit erfolgter Übermittlung des Designs überträgt der Design Partner sein uneinge-
schränktes Nutzungsrecht am Design an Pattern Design.  

 

11. Löschung von Designs 

Pattern Design behält sich vor, Designs im Zuge der internen Qualitätskontrolle oder 
wegen anstößigen Inhalten abzulehnen, und diese zu löschen. Pattern Design behält sich 
die Möglichkeit offen, den Design Partner darüber zu informieren. 
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Der Design Partner kann ebenfalls die Löschung bestimmter oder aller seiner Designs 
bei Pattern Design erwirken. Pattern Design wird der Löschung auf 
www.patterndesigns.com schnellstmöglich Folge leisten und auch die Vertriebspartner 
von Pattern Design zur Löschung anweisen. Vertriebspartner von Pattern Design sind 
vertraglich gebunden der Anweisung zur Löschung ehestmöglich, aber spätestens einen 
(1) Monat nach Benachrichtigung durch Pattern Design, Folge zu leisten.  Pattern Design 
übernimmt keine Gewähr, dass die Vertriebspartner diese Anweisung umsetzen.   

Bereits erfolgte Verkäufe, die Darstellung der mit den zu löschenden Designs veredelten 
Produkte in bereits produzierten, nicht-digitalen, verkaufsfördernden Mitteln (z.B. 
Produktkataloge) sowie mit dem Design veredelte und bereits produzierte Produkte, sind 
von der Löschung ausgenommen. 

 

12. Folgen der Beendigung der Mitgliedschaft 

Im Falle der Beendigung der Mitgliedschaft, z.B. durch Kündigung, wird das 
Mitgliedskonto des Design Partners gelöscht, Mitgliedsname und Mitgliedskennwort 
werden deaktiviert. 

 

13. Gewährleistung 

Der Design Partner leistet Gewähr, dass das Design den Vorgaben gemäß 
Spezifikationen entspricht. Insbesondere garantiert der Design Partner, dass das Design 
frei von Schutzrechten Dritter ist, die eine vertragsmäßige Nutzung des Designs 
einschränken oder ausschließen. Der Design Partner leistet weiters Gewähr, dass das 
Design nicht als Geschmacksmuster angemeldet oder geschützt wurde und, dass sich 
der Design Partner verpflichtet, von einer Anmeldung des Designs als Geschmacks-
muster Abstand zu nehmen. Der Design Partner hat Pattern Design unverzüglich zu 
benachrichtigen, falls ihm gegenüber Ansprüche wegen Verletzung von Schutzrechten 
geltend gemacht werden. 

 

14. Herausgabe von Daten 

Pattern Design ist berechtigt sämtliche vom Design Partner übertragenen Daten dem 
Käufer des Designs weiterzugeben. Sowohl Dritte (Käufer des Designs) als auch Pattern 
Design kann die Designs beliebig verändern. 

 

15. Haftungsbeschränkung 

Der Design Partner erkennt ausdrücklich und verbindlich an, dass Pattern Design 
keinerlei Haftung für jedweden direkten, indirekten oder zufälligen Schaden, 
Folgeschaden oder sich daraus ergebenen Konsequenzen, einschließlich Verlust von 
Profit, Firmenwert, Nutzen, Daten oder immateriellen Werten (auch wenn Pattern Design  
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über die Möglichkeit der Entstehung solcher Schäden informiert wurde) übernimmt, die 
aus der Bereitstellung von Services, Dienstleistungen, Daten oder unbefugtem 
Zugriff/nichtautorisierter Änderung seiner Daten und der eventuellen Folgen resultieren. 
Der Design Partner haftet für Schäden, die er selbst oder seine Erfüllungsgehilfen 
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeiführen. (zB. Weitergabe einer Kopie an Pattern 
Design, ...) 

 

16. Alter und Vertragsfähigkeit 

Der Design Partner gewährleistet und garantiert, dass er zum Abschluss dieser 
Vereinbarung berechtigt sowie volljährig ist, und die Bedingungen und Bestimmungen 
der Vereinbarung zur Nutzung des Partnerprogramms als bindend akzeptiert.  

  

17. Allgemeine Bestimmungen 

Sollte eine Bestimmung dieses Lizenzvertrags unwirksam sein, wird davon die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
 
Auf die vertraglichen Beziehungen zwischen Pattern Design und dem Design Partner 
findet österreichisches Recht Anwendung. Die Anwendung des UN-Kaufrechts sowie der 
Kollisionsnormen des Internationalen Privatrechts sind ausgeschlossen. 

Alle sich aus der gegenständlichen Vereinbarung zwischen Pattern Design und dem 
Design Partner ergebenen Rechtsstreitigkeiten, einschließlich der Frage des 
Zustandekommens, der Gültigkeit, der Auflösung oder Nichtigkeit, unterliegen der 
ausschließlichen Gerichtsbarkeit des für Wels, Österreich sachlich berufenen Gerichts. 

Abänderungen bzw. Nebenabreden gelten nur dann, wenn diese schriftlich vereinbart 
wurden. Dies gilt auch für die Vereinbarung des Abgehens vom Erfordernis der 
Schriftlichkeit. 

	  

 


